
911
ber eS ſei geſtattet, der Deutlichkeit in aller Beſcheidenheit einige

Worte beizufügen. Auf Seite ird behauptet, daſs die dort erwähnte neg
Gütergemeinſchaft jedes Eigenthum überhaupt ausſchließt Nun ird aber gerade
jener ungetheilte Beſitz, welcher aneignungsfähig iſt, von hervorragenden Gelehrten
negative Gütergemeinſchaft genannt; ſo ard die Erde dem Menſchengeſchlechte
von ott gegeben und gerade dadurch die Erwerbung von Sondereigenthum
möglicht, was bei poſitiver Gütergemeinſchaft 0 nicht geſchehen können. Es
mag wohl hier nur ein ſprachliches Miſsverſtändnis vorliegen, doch dMre un der
folgenden ſo wünſchenswerten Auflage eine erklärende Bemerkung nicht berflüſſig

Das zweite Heft erſchien Unter dem Titel „Arbeitsvertrag
und Str  e von Aug. Lehmkuhl, Prieſter der Geſellſchaft Jeſu
III und Preis —.5 ieſe Broſchüre ent
hält, wie alles, was von dem hochwürdigen Auctor erſcheint, eine Fülle
des Nützlichen und Lehrreichen.

iſt aber raglich, ob eS zweckmäßig iſt, auf eine längſt zur u 9e⸗
kommene Discuſſion über eine gegenwärtig nicht anhängige, rein eoretiſche Frage
zurückzugreifen. (Baron Vogelſang iſt todt, Graf Breda vor kurzem auch geſtorben.)
Dazu vbmm 3 erwägen, daſs eS ſich wohl nicht ſo ſehr darum handelt, ob das
Verhältnis vom Arbeitgeber den ausführenden Arbeitern als das einer Geſell⸗
chaft NV ſtreng römi rechtlichen Sinne aufzufaſſen iſt (wogegen ſich 10 die
Haider Verſammlung ausgeſprochen hat), als darum, ob dem Arbeitgeber einer⸗
ſeits die Arbeiter und die materiellen Mittel Stoff und Werkzeuge anderer—
ſeits gegenüberſtehen, ſo daſs letztere wenigſtens bezüglich der Leiſtung und der
Unternehmungslaſten gleichgeachtet werden mit allen den miſslichen Conſequenzen
einer ſolchen Anſchauung; oder ob es der Thatſache und er  Urde des Menſchen
nicht entſprechender iſt, auf die eine Seite alle zuſammenwirkenden Menſchen
(alſo die durch ertrag verbundenen Arbeitgeber und Arbeitnehmer) zu ſtellen,
we zuſammenwirken (in Vereinigung, alſo geſellſchaftlich) den ihnen entgegen⸗—
ſtehenden Stoff Unter Anwendung der materiellen Hilfsmittel 3u bearbeiten, VN
die gewünſchte Form bringen.

Ferner ſei noch erwähnt, daſs gerade die Möglichkeit, einen giltigen Ve  Y
trag abzuſchließen, die Freiheit und Gleichſtellung der Vertragsſchließenden vor
dem ſchluſſ des Vertrages rhei was 5 eite 25 und zur Vermeidung
von Miſsdeutung bemerken vmm doch der ſo verdiente und mit Rocht
ſo ho  erehrte Auctor dieſen Gegenſtand fallen laſſen und eine ſo reichen en!
niſſe, ſeinen charfen *  an die Löſung ſo vieler eute brennenden Fragen
aufwenden. Möge mir aber auch meine Offenherzigkeit nicht verübeln
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der Geiſtliche leicht bei ſich tragen, um auf ſeinen einſamen egen ſich hie und
da eine Anrequng 3 frommen und nützlichen Gedanken 3 verſchaffen Der
nhalt des Schriftchens iſt den Rundſchreiben des eiligen Vaters Leo XIII.,
we  E das geiſtliche eben der Gläubigen und der Prieſter zum Gegenſtande
haben, entnommen Am Schluſſe iſt der „EXorcismus un Satanam et angelos
apostaticos lussu Leonis XIII editus“ beigefügt, dem eine einleitende
Beſprechung unter der Ueberſchrift: „Contra invadentem Satanismum“ voran.
geht Die Ausſtattung iſt ſehr ſchön
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